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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1966

Norm

AußStrG §16 BIII2e

4.EVHGB Art8 Nr14

HGB §368

Rechtssatz

Die Frage, ob beim Pfandverkauf nach § 368 HGB das Gericht nach der Wahl des Pfandgläubigers zur Mitwirkung

herangezogen werden kann oder ob eine Mitwirkung des Gerichtes ausgeschlossen ist, ist im Gesetz nicht zweifelsfrei

gelöst; daher keine offenbare Gesetzwidrigkeit möglich (mit Darstellung der Literatur).
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